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Amtsblatt 
FÜR DEN 

 

 

 

 

                        LANDKREIS                                                                   REGEN 

 

 

 

 
 

Verantwortlicher Herausgeber:     Landratsamt REGEN 

 
Erscheint nach Bedarf  - Zu beziehen beim Landratsamt Regen                        Einzelbezugspreis:  0,50 € 

 ___________________________________________________________________________  

 

Nr. 16 Regen, 18.09.2013 

 

  

  

Inhalt: Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); Beantragung der 

wasserrechtlichen Bewilligung für den Betrieb der Wasser-

kraftanlage „Dorfmühle“ am Riedbach durch Herrn Anton 

Weber 

 

Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG); Neuerrichtung 

einer Tieraufstiegshilfe bei der Wasserkraftanlage 

„Hammer“ am Riedbach durch Frau und Herrn Kolbeck 

 

Haushaltssatzung des „Zweckverbandes zur Wasserver-

sorgung der Raindorfer Gruppe“; Haushaltsjahr 2013 

 

Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e. V.; Herbst-

sammlung vom 18. Oktober bis 3. November 2013 
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Landratsamt Regen 
-Umweltamt- 

33-643 (10/III/10) 

 

 

 

Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

-Feststellung der UVP-Pflicht- 
 

Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles über die 

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung  

(§ 3 a Satz 2 UVPG) 

 

 

Herr Anton Weber, Rechertsried 36, 94262 Kollnburg beantragt für den Betrieb seiner 

Wasserkraftanlage „Dorfmühle“ am Riedbach die wasserrechtliche Bewilligung zum 

 

 Aufstauen des Riedbaches an der Wehranlage, 

 Ableiten von Wasser aus dem Riedbach, 

 Einleiten des ausgeleiteten Wassers in den Riedbach. 

 

Die beantragten Maßnahmen dienen der Stromerzeugung bzw. dem Betrieb einer Wasser-

kraftanlage. Der Betrieb einer Wasserkraftanlage ist gemäß § 3 c UVPG i.V.m. Nr. 13.14 der 

Anlage 1 zum UVPG einer allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles zu unterziehen. 

 

Des Weiteren beantragt Herr Weber die wasserrechtliche Gestattung zur Errichtung einer 

Tieraufstiegshilfe. 

Die Errichtung einer Tieraufstiegshilfe stellt ein Ausbauvorhaben gemäß Nr. 13.18.1 der 

Anlage 1 zum UVPG dar und ist demnach ebenfalls einer allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalles zu unterziehen. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß Anlage 2 des UVPG durch das Land-

ratsamt Regen hat ergeben, dass eine UVP-Prüfung für die o.g. Vorhaben nicht erforderlich 

sind, da von den Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind. 

 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a Satz 2 UVPG bekannt gegeben. Es wird darauf 

hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 3 a Satz 3 UVPG). 

 

Es besteht die Möglichkeit das Protokoll über die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles 

nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes beim Landratsamt Regen, 

Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer 206, während der allgemeinen Dienststunden 

einzusehen. 

 

 

Regen, den 16.09.2013 

 

gez. 

 

K r a u s 

Oberregierungsrat 
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Landratsamt Regen 
-Umweltamt- 

33-643 (15/III/76) 

 

 

 

 

Vollzug des Gesetzes über die Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPG) 

-Feststellung der UVP-Pflicht- 
 

Bekanntgabe des Ergebnisses der allgemeinen Vorprüfung des Einzelfalles über die 

Verpflichtung zur Durchführung einer Umweltverträglichkeitsprüfung  

(§ 3 a Satz 2 UVPG) 

 

 

 

Herr und Frau Franz und Irmgard Kolbeck, Grub 2, 94267 Prackenbach beantragen die 

wasserrechtliche Gestattung zur Neuerrichtung einer Tieraufstiegshilfe bei ihrer Wasser-

kraftanlage „Hammer“ am Riedbach 

 

Die Errichtung einer Tieraufstiegshilfe stellt ein Ausbauvorhaben gemäß Nr. 13.18.1 der 

Anlage 1 zum UVPG dar und ist demnach ebenfalls einer allgemeinen Vorprüfung des 

Einzelfalles zu unterziehen. 

 

Die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles gemäß Anlage 2 des UVPG durch das Land-

ratsamt Regen hat ergeben, dass eine UVP-Prüfung für das o.g. Vorhaben nicht erforderlich 

ist, da von dem Vorhaben keine erheblichen nachteiligen Umweltauswirkungen zu erwarten 

sind. 

 

Diese Feststellung wird hiermit gemäß § 3 a Satz 2 UVPG bekannt gegeben. Es wird darauf 

hingewiesen, dass diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar ist (§ 3 a Satz 3 UVPG). 

 

Es besteht die Möglichkeit das Protokoll über die allgemeine Vorprüfung des Einzelfalles 

nach den Bestimmungen des Umweltinformationsgesetzes beim Landratsamt Regen, 

Poschetsrieder Str. 16, 94209 Regen, Zimmer 206, während der allgemeinen Dienststunden 

einzusehen. 

 

 

Regen, den 18.09.2013 

 

gez. 

 

K r a u s 

Oberregierungsrat 
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Bekanntmachung der Haushaltssatzung des „Zweckverbandes zur 

Wasserversorgung der Raindorfer Gruppe“ für das Haushaltsjahr 2013 

 

 

I. 

 
Aufgrund der §§ 16 ff. der Verbandssatzung und Art. 26 Abs. 1, 40 und 41 des Gesetzes über 

die kommunale Zusammenarbeit (KommZG) in Verbindung mit Art. 63 ff. der Gemeinde-

ordnung (GO) erlässt die Verbandsversammlung folgende Haushaltssatzung: 

 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 wird 

 

im Verwaltungshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit    239.500  € 

und 

im Vermögenshaushalt in den Einnahmen und Ausgaben mit       13.950  € 

 

festgesetzt. 

 

 

§ 2 

 

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht 

vorgesehen. 

 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt. 

 

 

§ 4 

 

1. Eine Betriebskostenumlage wird nicht erhoben. 

 

2. Eine Investitionsumlage wird nicht erhoben. 

 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem 

Haushaltsplan wird auf 25.000  € festgesetzt. 
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§ 6 

 

Weitere Festsetzungen werden nicht vorgenommen. 

 

 

§ 7 

 

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2013 in Kraft. 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

 

 
Die Haushaltssatzung enthält keine nach Art. 67, 71 und 73 GO genehmigungspflichtigen 

Bestandteile. 

 

 

III. 

 

 
Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen liegt gemäß Art. 24 Abs. 1, Art. 40 Abs. 1 

KommZG, Art. 65 Abs. 3 GO in Verb. mit § 4 der Bekanntmachungsverordnung  während 

des ganzen Jahres in der Geschäftsstelle des Zweckverbandes – Rathaus Kirchberg i. Wald, 

Zi.Nr. 7 – innerhalb der allgemeinen Geschäftsstunden zur Einsicht bereit. 

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass der Haushaltsplan eine Woche lang, gerechnet 

vom Tag des Erscheinens dieses Amtsblattes, öffentlich aufliegt. 

 

 

Kirchberg i. Wald, den 17.09.2013 

 

Zweckverband zur Wasserversorgung 

der Raindorfer Gruppe 

Sitz: 94259 Kirchberg i. Wald 

 

 

gez. 

 

Wenig 
Verbandsvorsitzender 
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